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Fachbericht Naturschutz

Gemeinde: Spiez

Standort / Adresse: Ahorni

Koordinaten: 2'617'295, 1'169'956

Vorhaben: Ueberbauungsordnung zur ZPP 9 «Ahorni»

Unterlagen: Überbauungsplan 1:500 (Stand 28. Juni 2021)
Ueberbauungsvorschriften (Stand 28. Juni 2021)
Erläuterungsbericht (Stand 28. Juni 2021)
Zonenplanänderung (Stand 1:1000)
Erhebung der Naturwerte Büro Nateco (Oktober 2020)
Schlussbericht (19. März 2021)

Leitverfahren: Baubewilligungsverfahren

Beurteilungsgrundlagen: Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) SR 451
Verordnung überden Natur- und Heimatschutz (NHV) SR 451.1 
Naturschutzgesetz (NSchG) BSG 426.11
Naturschutzverordnung (NSchV) BSG 426.111
Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vö
gel (JSG) SR 922.0
Biotopinventare von Bund und Kanton
Lebensräume der Schweiz, Raymond Delarze / Yves Gonseth /
Stefan Eggenberg / Mathias Vust, 2015
Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz: Leitfaden Um
welt Nr. 11 (BUWAL, 2002)
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1. Beurteilung des Vorhabens
1.1. Ausgangslage

Die Zone mit Planungspflicht «Ahornis» liegt im Gebiet Spiezwiler in Süd West-Hanglage mit Sicht in das «an
der- und Simmental. Aufgrund der starken Hanglage und der Lage am Siedlungsrand ist die Baugestaltung an 
diesem Ort anspruchsvoll. Das Bauen in einer ZPP setzt eine rechtskräftige Überbauungsordnung voraus, die 
mit der vorliegenden Planung erarbeitet wird. Die ZPP 9 «Ahorni» befindet sich im Gebiet Spiezwiler oberhalb 
der «ander. Das rund 5'800 m2 grosse, bislang unüberbaute Areal wurde im Rahmen der letzten Ortsplanungs
revision (genehmigt am 28. April 2014) als neues Wohnbauland eingezont und der ZPP 9 zugewiesen. Pla
nungszweck ist eine gut gestaltete Wohnüberbauung unter Berücksichtigung der empfindlichen Lage am Sied
lungsrand.

1.2. Grundsätzliches betr. Naturwerte

Die Ausgangslage für die Darstellung des Ueberbauungplanes sind vollständig, zudem wurde eine Lebens
raumerhebung durch das Büro Nateco vorgenommen. Wir begrüssen diese genaue und differenzierte Lebens
raumbeschreibung (inkl. Liste von charakteristischen Pflanzenarten. Diese Unterlagen reichen aus für die Be
wertung

1.3. Ueberbauungsplan und Ueberbauungsvorschriften

Innerhalb des ZPP Perimeters kommen zwei geschützte Lebensräume vor: ein Feldgehölz und ein subatlanti
scher Halbtrockenrasen. Die Ausganslage dieser beiden Naturwerte ist korrekt erhoben und auf dem Ueberbau- 
unsplan korrekt dargestellt. Die geplante Ersatzpflanzung für das betroffene Feldgehölz ist innerhalb des Peri
meters vorgesehen. Das Bauprojekt wird demnach diese Ersatzpflanzungsfläche berücksichtigen. Mittels der 
vorgesehenen Ersatzpflanungsfläche kann einem Gesuch für Eingriffe in geschützte Feldgehölze und Hecken in 
Aussicht gestellt werden.
Die Vegetation des Halbtrockenrasens wurde korrekt erhoben. Die Ersatzflächen (mit entsprechender Bodeneig
nung) können im Rahmen der Aussenraumgestaltung vorgesehen werden, obschon die entsprechende Pflege 
als subatlantischer Halbtrockenrasen wohl einige Herausforderungen darstellen. Das Bauprojekt muss eine na
turschutzrechtliche Ausnahme für Eingriffe in Lebensräume von geschützten Tieren und Pflanzen beantragen. 
Die Zustimmung dieser Ausnahmebewilligungen hängt von der Planung der Ersatzmassnahmenflächen ab.

Da auf der bislang unbebauten Fläche neu Gebäude stehen werden und die Flächen von den künftigen Bewoh
nenden im Aussenraum genutzt werden, ist insgesamt von einer Einbusse der ökologischen Vernetzungsfunk
tion in dieser Gegend auszugehen.

2. Zusammenfassung
Die ANF begrüsst die Planungsgrundlage dieser ZPP. Die Ausgangslage und die geplanten Ersatzmassnahmen 
sind sowohl im Ueberbauungsplan wie auch in den Ueberbauungsvorschriften ausreichend abgebildet worden. 
Wirformuleiren kenien Genehmigungsvorbehalt.

3. Genehmigte Planung
Wir bitten die Leitbehörde, der Abteilung Naturförderung nach der Genehmigung der Überbauungsordnung ein 
vollständiges Dossier (digital reicht aus) zur Verfügung zu stellen.

Freundliche Grüsse

Amt für Landwirtschaft und Natur 
des Kantons Bern
Abteilung Naturförderung

Thomas Mathis
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Schutzbestimmungen
Grundsatz

Gemäss Art. 78 Abs. 2 der Bundesverfassung sowie Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetztes über den Natur- und 
Heimatschutz NHG sind Landschaftselemente und Naturdenkmäler zu schonen und, wo das allgemeine Inte
resse an ihnen überwiegt, ungeschmälert zu erhalten. Diese Pflicht gilt nach Art. 3 Abs. 3 NHG unabhängig da
von, ob es sich um ein Objekt von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung handelt. Bevor ein Eingriff bzw. 
eine Beeinträchtigung bewilligt werde kann, muss eine Abwägung aller für und gegen das Vorhaben sprechen
den öffentlichen und privaten Interessen durchgeführt werden.

Hecken und Feldgehölze (Art. 27 und 28 NSchG)

Hecken und Feldgehölze sind gemäss Art. 18 Abs. 1bis des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz, 
Art. 18 Abs. 1 g des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel JSG 
vom 20.6.1986 sowie Art. 27 des Naturschutzgesetzes in ihrem Bestand geschützt. Die Grenzen von Hecken 
und Feldgehölzen verlaufen mindestens 3 m ausserhalb der Stämme der äussersten Bäume und Sträucher.
Da die Grenzen von Hecken und Feldgehölzen mindestens 3 m ausserhalb der Stämme der äussersten Bäume 
und Sträucher verlaufen, sind die Bauabstände ab dieser Linie zu bemessen.
Eine Ausnahmebewilligung für die Beseitigung einer Hecke oder eines Feldgehölzes kann gemäss Art. 18 Abs. 
1ter NHG, Art. 14 Abs. 6 NHV und Art. 13 NSchV nur erteilt werden, wenn das Vorhaben standortgebunden ist 
und einem überwiegenden Bedürfnis entspricht. Über Ausnahmen vom Beseitigungsverbot entscheidet die Re
gierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter. Mit der Erteilung einer Ausnahmebewilligung ist der Verur
sacher zu bestmöglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder ansonsten zu ökologisch gleichwertigen Ersatzmas
snahmen zu verpflichten (Art. 18 Abs. 1ter NHG, Art. 14 Abs. 7 NHV und Art. 13 Abs. 2 NSchV).

Schutz seltener Pflanzen (Art. 20 NHV sowie Art. 19 und 20 NSchV)

Seltene Pflanzenarten, wie Orchideen- oder Enzianarten, sind gemäss Art. 20 der Verordnung über den Natur- 
und Heimatschutz bzw. Art. 19 und 20 der Naturschutzverordnung geschützt. Das Vernichten dieser Pflanzenar
ten, insbesondere durch technische Eingriffe, ist untersagt.
Bewilligungen für technische Eingriffe in Bestände geschützter Pflanzen dürfen nur erteilt werden, wenn das 
Vorhaben standortgebunden ist und einem überwiegenden Bedürfnis entspricht (Art. 20 Abs. 3 b NHV). Mit der 
Erteilung einer Ausnahmebewilligung ist der Verursacher zu bestmöglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder 
ansonsten zu ökologisch gleichwertigen Ersatzmassnahmen zu verpflichten (Art. 18 Abs. Ver NHG und Art. 14 
Abs. 7 NHV).

Schutz seltener Tiere (Art. 20 NHV sowie Art. 25 NSchV)

Seltene Tierarten, wie Amphibien / Reptilien / Libellen, sowie deren Lebensräume und Brutstätten sind gemäss 
Art. 20 der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz bzw. Art. 25 der Naturschutzverordnung geschützt. 
Das Vernichten oder Beschädigen ihrer Brutstätten, insbesondere durch technische Eingriffe, ist untersagt. 
Bewilligungen für technische Eingriffe in Lebensräume und Brutstätten geschützter Tierarten dürfen nur erteilt 
werden, wenn das Vorhaben standortgebunden ist und einem überwiegenden Bedürfnis entspricht (Art. 20 Abs. 
3 b NHV). Mit der Erteilung einer Ausnahmebewilligung ist der Verursacher zu bestmöglichen Schutz-, Wieder
herstellungs- oder ansonsten zu ökologisch gleichwertigen Ersatzmassnahmen zu verpflichten (Art. 18 Abs. 1ter 
NHG und Art. 14 Abs. 7 NHV).

10.10.2021 /ANF/TM
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